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Jahresabschluss des Eigenbetriebes Immobilienbetrieb Pflege Service Ede-

wecht 31.12.2024 

 
Der Rat der Gemeinde Edewecht hat in seiner Sitzung am 30.06.2026 den Jahresab-
schluss des Eigenbetriebes Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht zum 
31.12.2024 beschlossen, das Jahresergebnis in Höhe von 115.701,51 € festgestellt 
und der Betriebsleitung die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2024 erteilt. Der Jahres-
abschluss wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland geprüft. 
Die Prüfung wurde mit folgender Feststellung abgeschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflicht-
gemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsge-
mäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der 
Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.“ 
 
Der Jahresabschluss 2024 einschl. Lagebericht liegen in der Zeit vom 06. Juli 2026 
bis einschließlich 14. Juli 2026 im Rathaus der Gemeinde Edewecht, Rathausstraße 
7, 26188 Edewecht, Zimmer 208, während der Dienststunden öffentlich aus. 
Ebenso können sie auf der Internetseite der Gemeinde Edewecht www.edewecht.de 
heruntergeladen werden. 
 
 
Knetemann 
Bürgermeisterin 
 

http://www.edewecht.de/
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Jahresabschluss des Eigenbetriebes Immobilienbetrieb Pflege Service Ede-

wecht 31.12.2025 

 
Der Rat der Gemeinde Edewecht hat in seiner Sitzung am 30.06.2026 den Jahresab-
schluss des Eigenbetriebes Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht zum 
31.12.2025 beschlossen, das Jahresergebnis in Höhe von 98.552,02 € festgestellt und 
der Betriebsleitung die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2025 erteilt. Der Jahresab-
schluss wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland geprüft. Die 
Prüfung wurde mit folgender Feststellung abgeschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflicht-
gemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsge-
mäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der 
Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.“ 
 
Der Jahresabschluss 2025 einschl. Lagebericht liegen in der Zeit vom 06. Juli 2026 
bis einschließlich 14. Juli 2026 im Rathaus der Gemeinde Edewecht, Rathausstraße 
7, 26188 Edewecht, Zimmer 208, während der Dienststunden öffentlich aus. 
Ebenso können sie auf der Internetseite der Gemeinde Edewecht www.edewecht.de 
heruntergeladen werden. 
 
 
Knetemann 
Bürgermeisterin 
 
 
 

http://www.edewecht.de/
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Öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses 

 
Am Mittwoch, den 09. Juli 2026, um 18:30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathau-
ses in Edewecht, Rathausstraße 7, eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses für die Gemeinde Edewecht über die Zulassung der Wahlvorschläge zur 
Kommunalwahl am 13. September 2026 (§ 28 NKWG i. V. m. § 37 NKWO) mit nach-
stehender Tagesordnung statt: 
 

1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung 
2. Verpflichtung der Wahlausschussmitglieder durch den Vorsitzenden 
3. Bericht des Wahlleiters über die Vorprüfung der vorliegenden Wahlvorschläge 
4. Entscheidung des Wahlausschusses über die Zulassung der vorliegenden 

Wahlvorschläge 
5. Verkündung der Entscheidungen des Wahlausschusses durch den Wahlleiter 

 
Zu der Sitzung des Gemeindewahlausschusses hat jedermann Zutritt.  
 
 
 
Pannemann 
Gemeindewahlleiter 
 


